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Satzung

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 
Name, Sitz und Geschäftsgebiet

1. Die im Jahre 1818 gegründete Versicherungsge-
sellschaft auf Gegenseitigkeit führt den Namen 
„NV-Versicherungen VVaG“. Die Gesellschaft hat 
ihren Sitz in Neuharlingersiel.

2. Das Geschäftsgebiet umfasst die Bundesrepublik 
Deutschland sowie die übrigen Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Union (EU-Staaten).

§ 2
Zweck

1. Die Gesellschaft bietet Versicherungsschutz im 
Rahmen der aufsichtsrechtlichen Genehmigung 
nach § 8 VAG; nicht im Bereich der Lebensversiche-
rung oder Krankenversicherung im Sinne des § 146 
Abs.1 VAG.

2. Die Gesellschaft ist berechtigt, für die übernomme-
nen Versicherungen bei anderen Versicherungsun-
ternehmen Rückversicherung zu nehmen.

3. Die Gesellschaft ist berechtigt, Versicherungsver-
träge auch gegen feste Prämie abzuschließen. Sol-
che Versicherungen dürfen 15% der Beitragsein-
nahmen aus den Mitgliederversicherungen nicht 
übersteigen. Durch Abschluss eines solchen Versi-
cherungsvertrages wird der Versicherungsnehmer 
nicht Mitglied der Gesellschaft.

4. Die Gesellschaft hat ferner das Recht, durch ihre 
Organisation für Rechnung anderer Versicherungs-
unternehmen Versicherungen in den Sparten zu 
vermitteln, die sie selbst nicht betreibt.

§ 3 
Geschäftsjahr und Bekanntmachungen

1. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

2. Die Bekanntmachungen erfolgen im Bundesanzei-
ger.

II. Mitgliedschaft

§ 4 
Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft beginnt mit Abschluss eines Versi-
cherungsvertrages und endet mit dessen Ablauf. Aus-
geschiedene Mitglieder haben keinen Anspruch auf 
das Gesellschaftsvermögen.

III. Organe

§ 5 
Organe

Die Organe der Gesellschaft sind:
a) der Vorstand;
b) der Aufsichtsrat;
c) die Mitgliedervertreterversammlung.

§ 6 
Der Vorstand

1. Der aus mindestens zwei Personen bestehende 
Vorstand wird vom Aufsichtsrat bestellt; dieser 
bestimmt auch die Anzahl. Er kann eine von ihnen 
zum Vorsitzenden des Vorstandes ernennen. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzen-
den den Ausschlag.

2. Das Verhältnis der Mitglieder des Vorstandes zur 
Gesellschaft regelt sich nach dem Inhalt der vom 
Aufsichtsrat mit ihnen abzuschließenden Anstel-
lungsverträge.

3. Der Vorstand ist berechtigt, sich eine Geschäftsord-
nung zu geben und mit schriftlicher Genehmigung 

des Aufsichtsrates Prokuristen und Handlungsbe-
vollmächtigte zu bestellen.

4. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglie-
der gemeinschaftlich oder durch ein Vorstands-
mitglied gemeinschaftlich mit einem Prokuristen 
vertreten.

§ 7 
Der Aufsichtsrat

1. Der Aufsichtsrat besteht aus drei Personen, die Mit-
glieder der Gesellschaft sein müssen. Sie werden 
von der Mitgliedervertreterversammlung bis zur 
Beendigung der Mitgliedervertreterversammlung 
gewählt, die über die Entlastung für das vierte 
Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt. Das Ge-
schäftsjahr der Wahl ist hierbei nicht einzurechnen. 
Das Amt beginnt mit Annahme der Wahl und er-
lischt mit dem Zeitablauf. Wiederwahl ist zulässig. 
Für alle drei Aufsichtsratsmitglieder wird nur ein 
Ersatzmitglied gewählt.

2. Unmittelbar nach jeder Mitgliedervertreterver-
sammlung, in der Wahlen zum Aufsichtsrat vor-
genommen worden sind, findet eine Sitzung des 
Aufsichtsrates statt, zu der eine Einladung nicht 
ergeht. In dieser Sitzung werden unter Vorsitz des 
ältesten Mitgliedes der Vorsitzende und sein Stell-
vertreter gewählt.

3. Scheiden Aufsichtsratsmitglieder vor Ablauf ihrer 
Amtsdauer aus, so bedarf es der Einberufung einer 
außerordentlichen Mitgliedervertreterversamm-
lung zur Vornahme der Ersatzwahl nur dann, wenn 
unter Berücksichtigung des Ersatzmitgliedes weni-
ger als drei Mitglieder vorhanden sind. Die Amts-
dauer des Ersatzmitgliedes währt solange, wie das 
Amt des Ausgeschiedenen gewährt hätte, an de-
ren Stelle es getreten ist.

4. Zu seinen weiteren Sitzungen versammelt sich der 
Aufsichtsrat durch Einladung des Vorsitzenden.

5. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle drei 
Mitglieder anwesend sind. Falls ein Mitglied an ei-
ner Sitzung nicht teilnimmt, ist das Ersatzmitglied 
stimmberechtigt. Beschlüsse werden mit Stim-
menmehrheit gefasst.

6. Der Vorsitzende ist verpflichtet, den Aufsichtsrat 
unverzüglich einzuberufen, wenn es von einem 
Mitglied des Aufsichtsrates oder des Vorstandes 
unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes 
schriftlich beantragt wird. Im Übrigen gelten für 
die Einberufung des Aufsichtsrates die gesetzli-
chen Bestimmungen.

7. Über die Beschlüsse des Aufsichtsrates muss ein 
Protokoll geführt werden. Das Protokoll ist von al-
len anwesenden Mitgliedern zu unterzeichnen.

8. Die Mitglieder des Vorstandes wohnen den Sit-
zungen des Aufsichtsrates mit beratender Stimme 
bei, soweit der Aufsichtsrat für einzelne Sitzungen 
nicht anders beschließt.

9. Willenserklärungen des Aufsichtsrates erfolgen 
durch den Vorsitzenden.

10. Die Aufsichtsratsmitglieder haben Anspruch auf 
eine Vergütung und auf Erstattung von Barausla-
gen. Die Vergütung wird von der Mitgliedervertre-
terversammlung festgesetzt.

§ 8 
Aufgaben des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat hat die ihm durch Gesetz und Satzung 
zugewiesenen Rechte und Pflichten. Ihm obliegen ins-
besondere:
1. a) Überwachung der Geschäftsführung;
 b) Prüfung des Jahresabschlusses, des Vorschlages 

über die Jahresergebnisverwendung und des Ge-
schäftsberichtes sowie die Berichterstattung an die 
Mitgliedervertreterversammlung;

 c) Feststellung des Jahresabschlusses, inkl. der Jah-
resergebnisverwendung;

 d) Bestellung des Vorstandes und Regelung seines  
Dienstverhältnisses.

2. Die Zustimmung des Aufsichtsrates ist erforderlich 
für:

 a) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grund-
eigentum;

 b) Festsetzung von Nachschussbeiträgen;
 c) Verträge mit anderen Versicherungsunterneh-

men, ausgenommen Rückversicherungsverträge;
 d) Bestellung von Prokuristen und Handlungsbe-

vollmächtigte;
 e) Aufnahme neuer Versicherungssparten.
3. Der Aufsichtsrat ist weiterhin ermächtigt:
 a) die Satzung zu ändern, soweit die Änderung nur 

die Fassung betrifft;
 b) Beschlüsse der Mitgliedervertreterversamm-

lung, durch welche die Satzung geändert wird, so-
weit abzuändern, wie das die Aufsichtsbehörde vor 
der Genehmigung verlangt;

 c) sich eine Geschäftsordnung zu geben.

§ 9 
Die Mitgliedervertreterversammlung

1. Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Mitglieder-
vertreterversammlung, die aus den stimmberech-
tigten Mitgliedervertretern (Delegierte) besteht.

2. Die Einberufung ist einen Monat vor dem Tage der 
Mitgliedervertreterversammlung unter Angabe 
der Tagesordnung im Bundesanzeiger bekannt-
zugeben. Die Delegierten sollen außerdem durch 
Brief 10 Tage vor dem Tag der Mitgliedervertre-
terversammlung unter Angabe der Tagesordnung 
eingeladen werden.

3. Die ordentliche Mitgliedervertreterversammlung 
wird alljährlich innerhalb der ersten acht Monate 
nach Ablauf des Geschäftsjahres abgehalten.

4. Außerordentliche Mitgliedervertreterversammlun-
gen finden statt, wenn der Aufsichtsrat oder der 
Vorstand es beschließen oder wenn von mindes-
tens einem Drittel der Mitglieder der Mitglieder-
vertreterversammlung unter Angabe des Zwecks 
und der Gründe dies schriftlich beantragt wird.

5. Den Vorsitz in der Mitgliedervertreterversamm-
lung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder 
sein Stellvertreter. Die Versammlungsleitung kann 
vom Aufsichtsrat einem Vorstandsmitglied über-
tragen werden.

6. Die Mitgliedervertreterversammlung findet vor-
zugsweise am Sitz der Gesellschaft oder an einem 
anderen Ort in Ostfriesland statt.

§ 10 
Stimmrecht

Das Stimmrecht kann nur in Person ausgeübt werden. 
Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederver-
treterversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl 
der Erschienenen beschlussfähig. Beschlüsse werden 
mit einfacher Stimmenmehrheit der abgegebenen 
Stimmen durch Handzeichen oder, wenn Einspruch 
erhoben wird, durch Stimmzettel gefasst. Bei Stim-
mengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. Ergibt 
sich bei einer Wahl Stimmengleichheit, so entscheidet 
das Los.

§ 11 
Anträge von Mitgliedern

Die Mitglieder der Gesellschaft können bis zum 1. 
Januar jeden Jahres bei der Gesellschaft Anträge 
zur Beschlussfassung durch die Mitgliedervertre-
terversammlung schriftlich einreichen und einen 
Delegierten mit der Begründung beauftragen oder 
zur Begründung ein Mitglied der Gesellschaft in die 
Mitgliedervertreterversammlung entsenden. Die Vor-
schläge oder Anträge müssen von mindestens 250 
Mitglieder der Gesellschaft unter Angabe von Name, 
Anschrift und Mitgliedsnummer unterzeichnet sein.

§ 12 

Die Mitgliedervertreterversammlung hat folgende 
Aufgaben:
1. Entgegennahme des Geschäftsberichtes, des Jah-

resabschlusses inkl. der Jahresergebnisverwen-
dung und des Berichtes des Aufsichtsrates über die 
Prüfung des Jahresabschlusses.
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2. Feststellung des Jahresabschlusses und der Jah-
resergebnisverwendung, wenn Vorstand und 
Aufsichtsrat sich für die Feststellung durch die Mit-
gliedervertreterversammlung entschieden haben 
oder der Aufsichtsrat den Jahresabschluss nicht 
billigt.

3. Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates.
4. Wahlen zum Aufsichtsrat.
5. Wahl gemäß § 13 Nr. 7 und Abberufung der Mit-

gliedervertreter.
6. Festsetzung der Vergütung des Aufsichtsrates und 

des Tagegelds der Mitgliedervertreter.
7. Änderung der Satzung.
8. Auflösung der Gesellschaft.

§ 13 
Mitgliedervertreter (Delegierte)

1. Die Mitgliedervertreter vertreten die Gesamtheit 
der Mitglieder. Sie erhalten dafür ein von der Mit-
gliedervertreterversammlung festzusetzendes Ta-
gegeld.

2. Die Mitgliedervertretung besteht aus 20 bis 30 von 
ihr selbst auf sechs Jahre gewählten ehrenamtli-
chen Mitgliedervertretern. Zur Wahl der Mitglie-
dervertreter ist ein vom Vorstand im Einverneh-
men mit dem Aufsichtsrat erstellter Wahlvorschlag 
den Mitgliedern gemäß § 9 Nr. 2 Satz 1 bekannt zu 
geben. Gleichzeitig ist dazu aufzufordern, weitere 
Wahlvorschläge spätestens zwei Wochen vor der 
Mitgliederversammlung einzureichen. Dabei muss 
ein Wahlvorschlag von 250 Mitgliedern unter An-
gabe von Name, Anschrift und Mitgliedsnummer 
unterzeichnet sein. Die Mitgliedervertreter sollen 
verschiedenen Berufsgruppen angehören.

3. Die Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl 
der Mitgliedervertreter beschlussfähig. Das Wahl-
recht kann nur persönlich ausgeübt werden.

4. Der Vorstand bestimmt den Protokollführer, der 
über die Wahlhandlung ein Protokoll aufzuneh-
men hat. Dieses ist vom Versammlungsleiter und 
vom Protokollführer zu unterzeichnen.

5. Wählbar ist jedes Gesellschaftsmitglied, das voll-
jährig aber das das 70. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat und im Besitz der bürgerlichen Eh-
renrechte ist. Nicht wählbar sind Vorstands- und 
Aufsichtsratsmitglieder und Mitarbeiter der Ge-
sellschaft oder verbundener Unternehmen sowie 
Vertreter im Sinne von § 84 HGB, Angestellte, Ar-
beitnehmer und sonstige Personen, die in Diens-
ten eines Wettbewerbsunternehmens stehen. 
Sofern Mitgliedervertreter eine der vorgenannten 
Tätigkeiten aufnehmen, scheiden sie mit sofortiger 
Wirkung als Mitgliedervertreter aus.

6. Die Amtszeit der Mitgliedervertreter beträgt sechs 
Jahre. Wiederwahl ist zulässig. Die Wahl erfolgt 
durch Handzeichen oder, wenn hiergegen von 
mindestens 10% der anwesenden Mitgliederver-
treter Einspruch erhoben wird, durch Stimmzettel.

7. Scheiden Mitgliedervertreter vorzeitig aus, kann 
die nächste Mitgliedervertreterversammlung 
Nachwahlen nach den Vorschriften von Nr. 2 Satz 3 
ff. vornehmen. Die Amtszeit der zugewählten Mit-
gliedervertreter dauert solange, wie die Amtszeit 
der Ausgeschiedenen gewährt hätte.

8. Das Amt des Mitgliedervertreters erlischt
 a) durch schriftliche Erklärung der Amtsniederle-

gung gegenüber der Gesellschaft;
 b) durch Wegfall der Mitgliedschaft;
 c) durch Verlust der Amtsfähigkeit und Wählbarkeit 

nach Nr. 5;
 d) durch Abwahl seitens der Mitgliedervertreter-

versammlung mit Zweidrittelmehrheit der anwe-
senden Mitgliedervertreter.

§ 14 
Einschränkungen für Mitglieder des Aufsichtsrates 

und Mitgliedervertreterversammlung

Die Mitglieder des Aufsichtsrates und der Mitglieder-
vertreterversammlung müssen ihr Amt zur Verfügung 
stellen, sobald sie für einen anderen Versicherer ver-
traglich oder als freier Mitarbeiter tätig werden.

IV. Finanz- und Vermögensverwal-
tung

§ 15 
Einnahmen

Die Einnahmen der Gesellschaft bestehen aus:
a) den im Voraus zu zahlenden Beiträgen der Mit-

glieder;
b) den gegebenenfalls zu zahlenden Nachschüs-

sen;
c) den sonstigen Einnahmen.

§ 16 
Beiträge

Versicherungsentgelte werden von den Mitgliedern 
im Voraus erhoben. Außer dem Versicherungsentgelt 
wird kein weiterer Beitrag für die Mitgliedschaft ver-
langt.

§ 17 
Nachschüsse

1. Reichen die Einnahmen sowie die Rückstellungen 
und die verfügbaren Rücklagen zur Deckung der 
Ausgaben in einem Geschäftsjahr nicht aus, so sind 
die Mitglieder verpflichtet, Nachschussbeiträge bis 
zur Höhe eines Jahresbeitrages nach dem Verhält-
nis der im letzten Geschäftsjahr gezahlten Beiträge 
zu leisten.

2. Zu den Nachschussbeiträgen haben auch die im 
Laufe des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mit-
glieder beizutragen.

3. Zur Zahlung des Nachschussbeitrages sind die 
Mitglieder in der gleichen Weise aufzufordern wie 
zur Zahlung der laufenden Jahresbeiträge. Die 
Verzugsfolgen richten sich nach § 38 des Versiche-
rungsvertragsgesetzes.

4. Über die Festsetzung der Nachschüsse und deren 
Höhe entscheidet der Vorstand im Einvernehmen 
mit dem Aufsichtsrat.

§ 18 
Verlustrücklage

1. Zur Deckung eines außergewöhnlichen Verlustes 
aus dem Geschäftsbetrieb wird eine Verlustrückla-
ge gebildet. Die Mindesthöhe beträgt 2,25 Millio-
nen Euro.

2. Solange die Mindesthöhe der Verlustrücklage 
noch nicht erreicht ist, wird ihr der Jahresüber-
schuss vollständig zugeführt. Aufwendungen für 
die Beitragsrückerstattung werden während dieser 
Zeit nicht getätigt.

3. Weitere Zuweisungen an die Verlustrücklage, auch 
über die Mindestverlustrücklage hinaus oder an 
eine freie Rücklage können vom Vorstand mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates beschlossen werden.

4. Die Verlustrücklage darf erst bei Erreichen bzw. 
Wiedererreichen von einem Drittel der Mindest-
höhe bis zu einem Viertel ihres Bestandes und 
nach Erreichen bzw. Wiedererreichen ihrer Min-
desthöhe bis zu 50% ihres Bestandes zur Deckung 
des Verlustes eines Geschäftsjahres in Anspruch 
genommen werden. In Ausnahmefällen kann mit 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde in einzelnen 
Geschäftsjahren davon abgewichen werden.

§ 19 
Beitragsrückerstattung

1. Soweit der sich in einem Geschäftsjahr aus der 
Bilanz ergebende Überschuss nicht zur Bildung 
von Rücklagen (Verlustrücklage, freie Rücklage) 
verwendet wird, wird er der Rückstellung für Bei-
tragsrückerstattung zugeführt. Die Rückstellung 
für Beitragsrückerstattung darf ausschließlich für 
Beitragsrückerstattungen Verwendung finden.

2. Der Aufsichtsrat kann auf Vorschlag des Vorstandes 
beschließen, ob und in welcher Höhe Ausschüt-
tungen an die Mitglieder bar auszuzahlen oder auf 
die Beiträge oder Nachschüsse des folgenden Ge-
schäftsjahres anzurechnen sind.

3. Die Verteilung der Beitragsrückerstattung erfolgt 
im Verhältnis zur Höhe des Jahresbeitrages, der 
bei Ausschüttung zu zahlen ist. Rückerstattungs-
berechtigt sind alle Versicherungsnehmer, die am 
Anfang des Geschäftsjahres, in dem die Rücker-
stattung gewährt wird, Mitglieder der Gesellschaft 

sind und es auch während des gesamten vorherge-
henden Geschäftsjahres waren. Wird beschlossen, 
die Beitragsrückerstattung auf Nachschüsse anzu-
rechnen, sind alle nachschusspflichtigen Versiche-
rungsnehmer rückerstattungsberechtigt.

4. Die Ausschüttung kann unterbleiben, wenn die 
Beitragsrückerstattung weniger als 10 Euro oder 
10% des Beitrages beträgt.

§ 20 
Anlage des Vermögens

Das Vermögen der Gesellschaft ist nach den gesetzli-
chen Vorschriften und den von der Aufsichtsbehörde 
aufgestellten Richtlinien anzulegen.

V. Änderung der Satzung

§ 21 
Änderung der Satzung

1. Beschlüsse über Änderungen der Satzung bedür-
fen einer Mehrheit von zweidrittel der abgegebe-
nen gültigen Stimmen der Mitgliedervertreterver-
sammlung.

2. Beschlüsse bedürfen der Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde.

3. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der 
Satzung, die nur die Fassung betreffen, vorzuneh-
men. Er ist weiterhin ermächtigt, für den Fall, dass 
die Aufsichtsbehörde Änderungen verlangt, bevor 
sie einen Änderungsbeschluss der Mitgliederver-
treterversammlung genehmigt, dem zu entspre-
chen.

4. Die Satzung kann hinsichtlich der Bestimmungen 
über die betriebenen Versicherungszweige, die Or-
gane und die Vermögensverwaltung mit Wirkung 
für bestehende Versicherungsverhältnisse geän-
dert werden.

VI. Auflösung der Gesellschaft

§ 22 
Auflösung der Gesellschaft

1. Ein Beschluss der Mitgliedervertreterversammlung 
über die Auflösung der Gesellschaft oder Übertra-
gung des Versicherungsbestandes auf ein anderes 
Unternehmen bedarf einer Mehrheit von dreivier-
tel der abgegebenen gültigen Stimmen. Die Mit-
gliedervertreterversammlung ist beschlussfähig 
bei Anwesenheit von mindestens zweidrittel der 
Mitglieder der Mitgliedervertreterversammlung. 
Ist die Mitgliedervertreterversammlung nicht be-
schlussfähig, so ist binnen Monatsfrist eine weitere 
Mitgliedervertreterversammlung einzuberufen, in 
der ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden 
Mitglieder der Mitgliedervertreterversammlung 
(Delegierte) der Beschluss mit Dreiviertelmehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst wer-
den kann.

2. Der Beschluss bedarf der Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde. Im Übrigen gelten für die Durch-
führung der Auflösung oder Bestandsübertragung 
die gesetzlichen Bestimmungen.

Genehmigt durch Urkunde der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn, vom 21.03.2017
GZ: VA 33–I 5002-5015-2017/0001



Verbraucherinformation 05/2018  

Wichtiger Hinweis
Der Vermittler berät Sie bei Abschluss des Vertrages. Er ist zur 
Entgegennahme mündlicher Erklärungen und Angaben nicht bevoll-
mächtigt, und zwar weder vor noch nach Vertragsschluss. Sämtliche 
Erklärungen und Angaben sind daher schriftlich niederzulegen. 
Durch den Abschluss dieser Versicherung werde ich Mitglied der NV-
Versicherungen VVaG. 

Vorläufiger Versicherungsschutz 
Eine erteilte vorläufige Deckungszusage tritt rückwirkend außer Kraft, 
wenn der Antrag unverändert angenommen, der Versicherungsbeitrag 
aber nicht innerhalb von 2 Wochen nach Ablauf der Widerrufsfrist 
gezahlt wird und der Versicherungsnehmer diese Verspätung zu 
vertreten hat. Übt der Versicherungsnehmer sein Widerrufsrecht aus, 
so erlischt die vorläufige Deckung ebenfalls. Der Versicherer ist 
berechtigt die vorläufige Deckungs-zusage mit einer Frist von zwei 
Wochen schriftlich oder per E-Mail zu kündigen. Dem Versicherer 
gebührt in diesem Fall den auf die Zeit des Versicherungsschutz 
anfallenden Beitrag. 

Widerrufsbelehrung nach § 8 VVG 
Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne 
Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. 
Die Frist beginnt, wenn Ihnen der Versicherungsschein, die 
Vertragsbestimmungen einschließlich unserer Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen sowie die Vertragsinformationen 
(Produktinformationsblatt und Versicherungs-informationen) und diese 
Belehrung zugegangen sind. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 

NV-Versicherungen VVaG 
Ostfriesenstr. 1 

26425 Neuharlingersiel 

Bei einem Widerruf per Telefax ist der Widerruf an folgende Faxnummer 
zu richten: 0 49 74 / 93 93 499 

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufes endet Ihr Versicherungsschutz 
und wir erstatten Ihnen den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit nach 
Zugang des Widerrufs entfällt. 
Den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs 
entfällt, können wir einbehalten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der 
Versicherungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. Haben Sie 
eine solche Zustimmung nicht erteilt, oder beginnt der 
Versicherungsschutz erst nach Ablauf der Widerrufsfrist, erstatten wir 
Ihnen Ihren gesamten Beitrag. Beiträge erstatten wir Ihnen 
unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. 

Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag von beiden 
Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt wurde, bevor 
Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Widerrufen Sie einen 
Ersatzvertrag, so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag weiter. 
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von 
weniger als einem Monat. 

Einwilligungswerklärung nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich bei Antragstellung vom Inhalt der 
Datenschutzerklärung der NV Versicherungen VVaG Kenntnis 
nehmen konnte, die auf der Homepage der Gesellschaft unter   
https://www.nv-online.de/unternehmen/datenschutz.html veröffentlicht 
ist.  
Sofern ich keinen Zugang zum Internet habe, wird mir diese Erklärung 
auf Antrag zu dem für die anderen Verbraucherinformationen 
vorgesehenen Zeitpunkt in gedruckter Form überlassen. 

SEPA-Lastschriftmandat 

Hiermit ermächtige ich die NV-Versicherungen VVaG, 26425 
Neuharlingersiel, von meinem Konto per Lastschrift die fälligen 
Versicherungsbeiträge einzuziehen. Das SEPA-Lastschriftmandat kann 
ich jederzeit widerrufen. 

Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung 
der gesetzlichen Anzeigepflicht 
Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, 
ist es notwendig, dass Sie die beiliegenden Fragen wahrheitsgemäß 
und vollständig beantworten. Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren 
Versicherungs-schutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder 
unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen 
einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden 
Information entnehmen. 

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen 
bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform 
gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir 
nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform 
nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur 
Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine 
vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird? 

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom 
Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder 
Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bei grob fahrlässiger 
Verletzung der Anzeigepflicht haben Sie kein Rücktrittsrecht, wenn wir 
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. Im Falle des 
Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt 
nach Eintritt des Ver-sicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur Leistung 
verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig 
angegebene Umstand 
- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die 
Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. Bei einem Rücktritt steht uns der 
Teil des Beitrages zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der 
Rücktritts-erklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

2. Kündigung 
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertraglichen 
Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, 
können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen. 

3. Vertragsänderung 
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden wir die anderen 
Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die 
Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen 
rückwirkend Vertrags-bestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht 
schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der 
laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % 
oder schließen wir die Gefahrenabsicherung für den nicht angezeigten 
Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung schriftlich 
kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung 
hinweisen. 

4. Ausübung unserer Rechte 
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur 
Vertragsänderung innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. 
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der 
Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, 
Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Um-
stände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur 
Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn 
für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.  
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur 
Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten 
Gefahr-umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur 
Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach 
Vertragsschluss. Dies gilt nicht für die Versicherungsfälle, die vor Ablauf 
dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die 
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben. 

5. Stellvertretung durch eine andere Person 

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person 
vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der 
Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die 
Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters 
als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie 
können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem 
Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt
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Merkblatt zur Datenverarbeitung / Datenschutzerklärung 

Vorbemerkung 
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich 
Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versicherten-
gemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen manuellen Verfahren. 
Die Mitarbeiter der NV-Versicherungen VVaG sind zur Verschwiegenheit über personenbezogene Daten verpflichtet. Eine Weitergabe 
dieser Daten an Dritte erfolgt nur, wenn dies für die Vertragserfüllung notwendig ist. Solche Dritte sind ebenfalls der NV-Versicherungen 
VVaG durch Vereinbarungen zur Beachtung des Datenschutzes der Nutzer verpflichtet. 
Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. 
Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der 
Betroffene eingewilligt hat. 
Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses 
oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle 
erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der 
Verarbeitung oder Nutzung überwiegt. 

Einwilligungserklärung 
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die 
Datenverarbeitung ist in Ihrem Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese 
Einwilligungserklärung nach dem BDSG umfasst auch die Zustimmung zum Bezug und zur Nutzung von Adressinformationen, 
Informationen zum bisherigen Zahlungsverhalten und Bonitätsinformationen auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren unter 
Verwendung von Anschriftendaten von der Infoscore Consumer Data GmbH (ICD), Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden zum Zwecke des 
Vertragsabschlusses und der Vertragsabwicklung, der Personenidentifikation und bei Bedarf im Verlauf der aktiven Geschäftsbeziehung 
(z.B. im Schadenfall). 
Die Einwilligungserklärung gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch - außer in der Lebens- und 
Unfallversicherung - schon mit Ablehnung des Antrags oder durch ihren jederzeit möglichen Widerruf. Wird die Einwilligungserklärung 
bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es unter Umständen nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder 
ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich 
zulässigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen. 

Schweigepflichtentbindungserklärung 
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die wie z. B. beim Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis 
des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist 
daher im Antrag bzw. in Schaden-/ Leistungsanzeigen auch eine Schweigepflichtentbindungsklausel enthalten. Im Folgenden wollen wir 
Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenverarbeitung und -nutzung nennen. 

Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer 
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). 
Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten, wie Kundennummer (Partnernummer), Versicherungssumme, 
Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines 
Sachverständigen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Schaden 
und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer 
Reparaturwerkstatt über einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten). 
Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Internet-Seite von NV-Versicherungen VVaG und bei jedem Abruf einer Datei werden über 
diesen Vorgang Daten in einer Protokolldatei gespeichert. Die Speicherung dient ausschließlich internen systembezogenen und 
statistischen Zwecken. Im Einzelnen wird über jeden Abruf folgender Datensatz gespeichert: 

• Name der abgerufenen Datei 
• Datum und Uhrzeit des Abrufs 
• Übertragene Datenmenge 
• Meldung, ob der Abruf erfolgreich war 
• Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers 
• Anfragende Domain 

Eine Löschung dieser Statistik-Rohdaten erfolgt nach 90 Tagen. 
Die im Rahmen dieser Registrierung von Nutzern gemachten Angaben werden, nur nach Zustimmung des Nutzers, in anonymisierter 
Form zu statistischen Zwecken von der NV-Versicherungen VVaG ausgewertet. Ein Verkauf von Adressdaten an Dritte findet nicht statt. 
Alle unter www.nv-online.de befindlichen Daten, die sich auf unseren Servern befinden und dort �gehostet� (also aufbewahrt) werden, 
sind durch hintereinander geschaltete Sicherheitssysteme vor dem Zugriff Unberechtigter gesichert. Mitarbeiter der NV-Versicherungen 
VVaG und ihre Systemdienstleister überprüfen die Wirksamkeit des Schutzes regelmäßig.    

Datenübermittlung an Rückversicherer 
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. 
Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen 
ebenfalls entsprechende versicherungstechnische Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des 
Versicherungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer bei der 
Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. In einigen 
Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben. 
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Datenübermittlung an andere Versicherer 
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antragstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem 
Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Schadenabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z. 
B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, 
abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den Angaben des Versicherten 
aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein, andere 
Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen. 
Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) 
eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie 
Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe 
und Schadentag. 

Zentrale Hinweissysteme 
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des 
Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zuständigen Fachverband bzw. an andere 
Versicherer zu richten oder auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen zentrale 
Hinweissysteme, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden dürfen, also nur soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. 
Beispiele: 

Sachversicherer 
Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder wenn aufgrund des Verdachts des Versicherungsmissbrauchs 
der Vertrag gekündigt wird und bestimmte Schadensummen erreicht sind. Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung 
weiteren Missbrauchs. 

Unfallversicherer 
Meldung bei erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht, Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher 
Obliegenheitsverletzung im Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls oder von Unfallfolgen, außerordentlicher Kündigung durch 
den Versicherer nach Leistungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung. Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von 
Versicherungsmissbrauch.  

Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe 
Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sachversicherung) werden durch rechtlich selbständige Unternehmen 
betrieben. Um den Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu können, arbeiten die Unternehmen häufig in 
Unternehmensgruppen zusammen. Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso oder die 
Datenverarbeitung. So wird z. B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Verträge mit verschiedenen Unternehmen der 
Gruppe abschließen; und auch Ihre Versicherungsnummer, die Art der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und 
Bankleitzahl, d.h., Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten werden in einer zentralen Datensammlung geführt. 
Dabei sind die sog. Partnerdaten (z. B. Name, Adresse, Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Verträge) von allen 
Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post immer richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen 
sofort der zuständige Partner genannt werden. Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt verbucht 
werden. Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den Versicherungsunternehmen der 
Gruppe abfragbar. 
Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet werden, 
spricht das Gesetz auch hier von "Datenübermittlung", bei der die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. 
Branchenspezifische Daten - wie z. B. Gesundheits- oder Bonitätsdaten - bleiben dagegen unter ausschließlicher Verfügung der 
jeweiligen Unternehmen. 

Betreuung durch Versicherungsvermittler 
In Ihren Versicherungsangelegenheiten werden Sie durch einen unserer Vermittler betreut. Vermittler in diesem Sinn sind neben 
Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften. Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler zu 
diesen Zwecken von uns die für die Betreuung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, 
z. B. Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von 
Versicherungsleistungen. Ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen in der Personenversicherung können an den 
zuständigen Vermittler auch Gesundheitsdaten übermittelt werden. 
Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezogenen Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung 
des Kunden. Auch werden Sie von uns über Änderungen der kundenrelevanten Daten informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und 
vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und seine besonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis und 
Datengeheimnis) zu beachten. 
Der für Ihre Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. Endet seine Tätigkeit für unser Unternehmen (z. B. durch Kündigung 
des Vermittlervertrages oder bei Pensionierung), regelt das Unternehmen Ihre Betreuung neu; Sie werden hierüber informiert. 

Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte 
Wir kümmern uns um die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen in allen Bereichen unserer Plattform und unseres Unternehmens. 
Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich auch direkt an uns wenden. Schreiben Sie an 
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Automatisch erfasste nicht personenbezogene Daten: Wenn Sie auf unsere Webseite zugreifen, werden gelegentlich automatisch (also 
nicht über eine Registrierung) erzeugte Informationen gesammelt, die nicht einer bestimmten Person zugeordnet werden können (z.B. 
mittels eines Internetbrowsers oder einem Betriebssystem; Domainnamen von Webseiten, von denen aus über einen Weblink ein 
Zugriff erfolgt; Anzahl der Besuche; durchschnittliche Verweilzeit; aufgerufene Seiten). Wir und unsere Konzernunternehmen 
verwenden diese Informationen, um den Auftritt ständig zu verbessern und zu aktualisieren sowie um die Attraktivität zu erhöhen.  
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft 
sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten 
Daten. Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
unseres Unternehmens unter der oben genannten Anschrift. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, 
Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückversicherer gespeicherten Daten stets an uns.   



Haus- und Grundbesitzer-
haftpflichtversicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 

 

Unternehmen: NV-Versicherungen VVaG 

Ostfriesenstra§e 1, 26425 Neuharlingersiel 
Produkte:  

NV Haus- und 
Grundbesitzerhaftpflichtversicherung 

 
Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen �berblick �ber die wesentlichen Inhalte Ihrer 
Versicherung. Die vollst�ndigen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, 
Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle 
Unterlagen durch. 
 
Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 
Wir bieten Ihnen eine Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung an 

 

 
 

 
Was ist nicht versichert? 

x Bestimmte Risiken sind jedoch nicht 
versichert. Hierf�r ben�tigen Sie eine 
separate Absicherung. Dazu geh�ren 
z.B.: berufliche T�tigkeit. 

x Zur gesetzlichen Haftpflicht geh�rt nicht, 
wenn Sie sich allein durch eine 
vertragliche Zusage gegen�ber einem 
anderen zu einer Leistung verpflichten. 

x Wir leisten f�r Sch�den �berdies nur bis 
zu den vereinbarten 
Versicherungssummen. Wenn Sie eine 
Selbstbeteiligung vereinbart haben, ist 
diese bei jedem Versicherungsfall zu 
ber�cksichtigen. 

    
 

Was ist versichert? 

! Gegenstand der Haus- und 
Grundbesitzerhaftpflichtversicherung ist es, 
gegen Sie  
geltend gemachte Haftpflichtanspr�che zu 
pr�fen, berechtigte Anspr�che zu befriedigen 
und unberechtigte Anspr�che abzuwehren. 

! Versichert sind die Sch�den an Personen und 
Sachen, die von Ihrem Grundst�ck und den 
aufstehenden Geb�uden ausgehen. 

! Der Haftpflichtschutz f�r Haus- und 
Grundbesitzer (z. B. als Eigent�mer, Mieter, 
P�chter, Leasingnehmer oder Nutznie§er) 
umfasst beispielsweise Sch�den durch:  

! Schadhaftigkeit von Treppen und Wegen,  

! mangelhafte Beleuchtung oder Gl�tte 
bzw. Verschmutzung von Gehwegen  

! durch sich l�sende Geb�udeteile  

! bei kleineren Bauvorhaben.  

! Versichert sind die Sch�den an Personen  
und Sachen, die von Ihrer Baustelle, Ihrem 
Grundst�ck und den darauf stehenden  
Geb�uden ausgehen.

! Im Falle von 
Wohnungseigent�mergemeinschaften 
erstreckt sich der Versicherungsschutz auch 
auf Sch�den u.a. aus den Gefahren des 
gemeinschaftlichen Eigentums 
(Treppenhaus, Einfahrt, Dach).  

 
Wie hoch ist die Versicherungssumme? 

! Die H�he der vereinbarten 
Versicherungssummen k�nnen Sie Ihrem
Antrag oder auch Ihrem Versicherungsschein 
entnehmen. 

 
 

Gibt es Deckungsbeschr�nkungen? 

Wir k�nnen nicht alle denkbaren Streitig-
keiten versichern. Sonst m�ssten wir einen 
erheblich h�heren Beitrag verlangen. 
Deshalb haben wir einige F�lle aus dem 
Versicherungsschutz herausgenommen, 
z.B. alle Sch�den:  

! aus vors�tzlicher Handlung  

! zwischen Mitversicherten 

! durch den Gebrauch eines 
versicherungspflichtigen Kraft- oder 
Luftfahrzeugs 

! an gepachteten oder geliehenen  
Sachen. 

     

 
Wo bin ich versichert? 

! Die Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung gilt auch f�r im Ausland eintretende 
Versicherungsf�lle, wenn diese auf das im Versicherungsschein genannten Grundst�ck und den 
darauf  
stehenden Geb�uden im Inland zur�ckzuf�hren sind. 

  
 

 
 
 
 

   



 
 
 

 
Welche Verpflichtungen habe ich? 

Es bestehen beispielsweise folgende Pflichten: 
Ð Bitte machen Sie im Versicherungsantrag wahrheitsgem�§e und vollst�ndige Angaben. 
Ð Teilen Sie uns mit, ob und in welcher Form sich das versicherte Risiko ver�ndert hat.  
Ð Es ist m�glich, dass Sie von uns aufgefordert werden, besondere gefahrdrohende Umst�nde  

zu beseitigen. 
Ð Zeigen Sie uns jeden Schadenfall unverz�glich an, auch wenn gegen Sie noch keine Schadens-

ersatzanspr�che geltend gemacht worden sind.  

Sie sind verpflichtet, so weit wie m�glich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch 
wahrheitsgem�§e Schadenberichte bei der Schadenermittlung und Ðregulierung zu unterst�tzen. 

     

 
Wann und wie zahle ich? 

Den ersten oder den einmaligen Beitrag m�ssen Sie sp�testens zwei Wochen nach Erhalt des 
Versicherungsscheins zahlen. Wann Sie die weiteren Beitr�ge zahlen m�ssen, ist im Versicherungsschein 
genannt. Je nach Vereinbarung zwischen uns kann das monatlich, viertelj�hrlich, halbj�hrlich oder j�hrlich 
sein. Sie k�nnen uns den Beitrag �berweisen oder uns erm�chtigen, den Beitrag von Ihrem Konto 
einzuziehen. 

     

 
Wann beginnt und wann endet die Deckung? 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung 
ist, dass Sie den ersten Versicherungsbeitrag gezahlt haben. Anderenfalls beginnt der 
Versicherungsschutz mit der Zahlung.  
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr? Dann verl�ngert er sich automatisch um jeweils 
ein Jahr. Ausnahme: Sie oder wir haben den Vertrag gek�ndigt.  

Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von drei Jahren oder mehr? Dann k�nnen Sie Ihren Vertrag am Ende des 
dritten Jahres k�ndigen. Ihre K�ndigung muss uns drei Monate vor Ende des dritten Jahres zugehen. 

     

 
Wie kann ich den Vertrag k�ndigen? 

Sie oder wir k�nnen den Vertrag zum Ende der vereinbarten Dauer k�ndigen (das muss sp�testens drei 
Monate vorher geschehen). Sie oder wir k�nnen auch k�ndigen z. B. nach einem Schadenfall oder auch 
bei endg�ltigem Wegfallen Ihres Versicherungsrisikos Ð etwa durch Ver�u§erung des Hauses. Dann endet 
der Vertrag schon vor Ende der vereinbarten Dauer. 
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1. Versicherte Eigenschaften, Rechtsverhältnisse, Tätigkeiten (versichertes Risiko) 
2. Regelungen zu mitversicherten Personen und zum Verhältnis zwischen den 
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Selbstbeteiligung)  
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Grundbesitzers 
(Versicherungsschutz, Risikobegrenzungen und besondere Ausschlüsse) 

6.1 Verkehrssicherungspflichten 

6.2 Bauarbeiten 
6.3 Nachhaftung als früherer Besitzer 

6.4 Allgemeines Umweltrisiko 
6.5 Abwässerschäden 
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(gilt als gestrichen gemäß Sondervereinbarung)



NV-Versicherungen VVaG   AVB NV HuG Premium 2.0 
 

Stand 03/2021  Seite 2 von 26 
  

7.14 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger 
7.15 Luft- und Raumfahrzeuge, Luftlandeplätze 

7.16 Wasserfahrzeuge 
7.17 Schäden im Zusammenhang mit der Übertragung elektronischer Daten 

8. Veränderungen des versicherten Risikos (Erhöhungen und Erweiterungen)  
9. Neu hinzukommende Risiken (Vorsorgeversicherung)  

10. Fortsetzung der privaten Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung nach dem 
Tod des Versicherungsnehmers nicht in GDV 

 
Seite 12     Abschnitt A2 - Besondere Umweltrisiken 
1. Gewässerschäden 
1.1 Umfang des Versicherungsschutzes 

1.2 Rettungskosten 
1.3 Ausschlüsse  

2. Sanierung von Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG)  
 
Seite 14     Abschnitt A3 � Deckungserweiterungen  
1.  Verkehrssicherungspflichten 

2. Allmählichkeitsschäden 
3. Forderungsausfallrisiko 

4. Versehensklausel 
5. Abweichungen gegenüber den GDV-Musterbedingungen 
 
Seite 14       Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A 
1. Abtretungsverbot 

2.  Veränderungen des versicherten Risikos und Auswirkung auf den Beitrag 
(Beitragsregulierung) 

3. Beitragsangleichung und Kündigungsrecht nach Beitragsangleichung 
4. Schiedsgerichtsvereinbarungen 

 
 

Teil B 

 
Seite 18    Abschnitt B1 - Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung 
1. Beginn des Versicherungsschutzes 

2. Beitragszahlung, Versicherungsperiode 
3. Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzah-

lung 
4. Folgebeitrag 
5. Lastschriftverfahren 

6. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
 
Seite 20    Abschnitt B2 - Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung 
1. Dauer und Ende des Vertrags 

2. Kündigung nach Versicherungsfall 
3. Veräußerung und deren Rechtsfolgen 
 
Seite 22    Abschnitt B3 - Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere Obliegenheiten 
1. Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum Ver-

tragsschluss  
2. Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 



NV-Versicherungen VVaG   AVB NV HuG Premium 2.0 
 

Stand 03/2021  Seite 3 von 26 
  

Teil B 

 
Seite 24    Abschnitt B4 � Weitere Regelungen 
1. Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung 

2. Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenänderung 
3. Vollmacht des Versicherungsvertreters 

4. Verjährung 
5. Örtlich zuständiges Gericht  

6. Anzuwendendes Recht  
7. Embargobestimmung    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



NV-Versicherungen VVaG   AVB NV HuG Premium 2.0 
 

Stand 03/2021  Seite 4 von 26 
  

 
Teil A 
  

Abschnitt A1  
 

Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtrisiko 
  
1. Versicherte Eigenschaften, Tätigkeiten (versichertes Risiko)  
1.1 Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des 

Versicherungsnehmers als privater Haus- und/oder Grundstücksbesitzer für das im Versiche-
rungsschein und seinen Nachträgen beschriebene Gebäude oder Grundstück. 
Haus- und/oder Grundstücksbesitzer ist z. B. der Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasing-
nehmer oder Nutznießer 

1.2 Bei Gemeinschaften von Wohnungseigentümern im Sinne des Wohnungseigentums-
gesetzes gilt: 

 Versicherungsnehmer ist die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. 
 Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des 

Versicherungsnehmers aus dem gemeinschaftlichen Eigentum. 
1.3 Wenn der Versicherungsnehmer auf dem Grundstück einen Betrieb oder Beruf ausübt, wird 

der Versicherungsschutz für das Haftpflichtrisiko aus dem Haus- und Grundbesitz nur durch 
eine besondere Betriebs- oder Berufs-Haftpflichtversicherung gewährt. 
 

2. Regelungen zu mitversicherten Personen und zum Verhältnis zwischen den 
Versicherten (Versicherungsnehmer und mitversicherten Personen)  

2.1 Mitversicherte Personen  
2.1.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
2.1.1.1 der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen 

Betreuung der Grundstücke beauftragten Personen für Ansprüche, die gegen sie aus Anlass 
der Ausführung dieser Verrichtung erhoben werden. 
Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle 
und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch 
VII handelt. Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen 
Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle 
zugefügt werden. 

2.1.1.2 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Insolvenzverwalters und Zwangsverwalters in 
dieser Eigenschaft. 

2.1.2 Bei Gemeinschaften von Wohnungseigentümern im Sinne des Wohnungseigentums-
gesetzes gilt außerdem: 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Verwalters und der Wohnungseigentümer bei 
Betätigung im Interesse und für Zwecke der Gemeinschaft. 

 Versichert sind hierbei � abweichend von A1-7.3 � 
(1)  Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen den Verwalter; 

 (2)  Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen die Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer; 

 (3)  gegenseitige Ansprüche von Wohnungseigentümern bei Betätigung im Interesse   
   und für Zwecke der Gemeinschaft. 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Schäden am Gemeinschafts-, Sonder- 
und Teileigentum und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

2.2 Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Vertragsbestimmungen sind auf die mitver-
sicherten Personen entsprechend anzuwenden. Dies gilt nicht für die Bestimmungen über 
die Vorsorgeversicherung (Abschnitt A1 Ziff. 9), wenn das neue Risiko nur für eine mit-
versicherte Person entsteht.  

2.3 Unabhängig davon, ob die Voraussetzungen für Risikobegrenzungen oder Ausschlüsse in 
der Person des Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten Person vorliegen, entfällt 
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der Versicherungsschutz sowohl für den Versicherungsnehmer als auch für die mitversich-
erten Personen.  

2.4 Die Rechte aus diesem Versicherungsvertrag darf nur der Versicherungsnehmer ausüben. 
Für die Erfüllung der Obliegenheiten sind sowohl der Versicherungsnehmer als auch die 
mitversicherten Personen verantwortlich.  

 
3. Versicherungsschutz, Versicherungsfall  
3.1 Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines 

während der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versiche-
rungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögensschaden zur 
Folge hatte, aufgrund   

 
gesetzlicher  

Haftpflichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts  

 
von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird.  
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des Dritten unmittelbar 
entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Schadenereignis 
geführt hat, kommt es nicht an.  

3.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich um gesetzliche 
Ansprüche handelt,  
(1)  auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, 

auf Schadensersatz statt der Leistung;  
(2)  wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung durchführen zu können;  
(3)  wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen des Ausblei-

bens des mit der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges;  
(4)  auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße 

Vertragserfüllung;  
(5)  auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung;  
(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen.   

3.3 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, soweit sie aufgrund einer vertraglichen 
Vereinbarung oder Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers hinausgehen.  

 
4. Leistungen der Versicherung und Vollmacht des Versicherers  
4.1  Der Versicherungsschutz umfasst  

   die Prüfung der Haftpflichtfrage,  
    die Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche und  
   die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadensersatz-

verpflichtungen.  
Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer 
aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleichs zur Entschä-
digung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und 
Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben 
oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne 
Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte. Ist die Schadensersatzverpflichtung des Ver-
sicherungsnehmers mit bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der 
Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten 
freizustellen.  

4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr der 
Schadensersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versi-
cherungsnehmers abzugeben.  
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Schadensersatzansprüche 
gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer bevollmächtigt, den Prozess zu führen. 
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Der Versicherer führt dann den Rechtsstreit auf seine Kosten im Namen des Versicherungs-
nehmers.  

4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereignisses, das einen unter den Ver-
sicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines 
Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, 
so trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders verein-
barten höheren Kosten des Verteidigers.  

4.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person das Recht, die Aufhebung 
oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer bevollmächtigt, 
dieses Recht auszuüben.  

 
5. Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme, Jahreshöchstersatzleistung, 

Serienschaden, Selbstbeteiligung)  
5.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die verein-

barten Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungs-
schutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt.  

5.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde gilt: 
Die Entschädigungsleistungen des Versicherers sind für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres auf das Zweifache der vereinbarten Versicherungssumme begrenzt.   

5.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten 
als ein Versicherungsfall (Serienschaden), der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungs-
fälle eingetreten ist, wenn diese  
   auf derselben Ursache,  
   auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem, 

Zusammenhang oder  
   auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln beruhen.  

5.4 Falls vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei jedem Versicherungsfall an der 
Entschädigungsleistung des Versicherers mit einem im Versicherungsschein und seinen 
Nachträgen festgelegten Betrag (Selbstbeteiligung). Auch wenn die begründeten Haftpflicht-
ansprüche aus einem Versicherungsfall die Versicherungssumme übersteigen, wird die 
Selbstbeteiligung vom Betrag der begründeten Haftpflichtansprüche abgezogen. Abschnitt 
A1 Ziff. 5.1 Satz 1 bleibt unberührt. Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, bleibt der 
Versicherer auch bei Schäden, deren Höhe die Selbstbeteiligung nicht übersteigt, zur 
Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche verpflichtet.  

5.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die Versicherungssummen 
angerechnet.  

5.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die Versich-
erungssumme, trägt der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungs-
summe zur Gesamthöhe dieser Ansprüche.  

5.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten und über-
steigt der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger 
sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versich-
erungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme 
bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Versicherer erstattet. Für die 
Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift der Verordnung über den 
Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen 
Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls. Bei der Berechnung des Betrages, mit dem 
sich der Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der 
Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistungen 
verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit 
ihrem vollen Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt.  

5.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Aner-
kenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, 
hat der Versicherer für den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschä-
digungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.  
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6. Besondere Regelungen für einzelne Risiken des privaten Haus- und Grundbesitzers 

(Versicherungsschutz, Risikobegrenzungen und besondere Ausschlüsse) 
Ziff. 6 regelt den Versicherungsschutz für einzelne private Risiken, deren Risikobegren-
zungen und die für diese Risiken geltenden besonderen Ausschlüsse. Soweit Ziff. 6 keine 
abweichenden Regelungen enthält, finden auch auf die in Ziff. 6 geregelten Risiken alle 
anderen Vertragsbestimmungen Anwendung (z. B. Abschnitt A1 Ziff. 4 � Leistungen der 
Versicherung oder Abschnitt A1 Ziff. 7 � Allgemeine Ausschlüsse).  

6.1     Verkehrssicherungspflichten 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Verletzung von 
Pflichten, die ihm in der Eigenschaft als Haus- und Grundbesitzer obliegen (z. B. bauliche 
Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen). 
Dies gilt auch für die vom Versicherungsnehmer ausschließlich als Mieter, Pächter oder 
Entleiher durch Vertrag übernommene gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des 
jeweiligen Vertragspartners (Vermieter, Verleiher, Verpächter) in dieser Eigenschaft.  

6.2 Bauarbeiten 
 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unter-
nehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) bis 
zu einer Bausumme von 50.000 EUR je Bauvorhaben. 
Sofern die Planung, Bauleitung und Bauausführung an einen Dritten vergeben sind, ist die 
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Bauherr von Bauarbeiten (Neubauten, 
Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) bis zu einer Bausumme von 250.000 
EUR je Bauvorhaben versichert. Eigenleistungen im Rahmen der Bauarbeiten gelten bis 
100.000 EUR mitversichert. 
  Wenn der Betrag überschritten wird, entfällt dieser Versicherungsschutz. Es gelten dann die 
Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Abschnitt A1 Ziff. 9). 

6.3 Nachhaftung als früherer Besitzer 
 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus 

§ 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand. 
6.4 Allgemeines Umweltrisiko  

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers 
wegen Schäden durch Umwelteinwirkung. Schäden durch Umwelteinwirkung liegen vor, 
wenn sie durch Stoffe, Erschütterungen, Geräusche, Druck, Strahlen, Gase, Dämpfe, Wärme 
oder sonstige Erscheinungen verursacht werden, die sich in Boden, Luft oder Wasser ausge-
breitet haben. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche aus Gewässer-
schäden. Zu Gewässerschäden und Schäden nach dem Umweltschadensgesetz siehe 
Abschnitt A2 (Besondere Umweltrisiken).   

6.5 Abwässerschäden 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden 
a) durch Abwässer. Bei Sachschäden gilt dies ausschließlich für Schäden durch häusliche  
Abwässer � auch aus dem Rückstau des Straßenkanals. 
b) aus dem Betrieb einer privat genutzten Abwassergrube für häusliche Abwässer, 

6.6 Nicht versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger  
6.6.1 Versichert ist � abweichend von A1-7.14 � die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-

nehmers wegen Schäden, die verursacht werden durch den Gebrauch ausschließlich von 
folgenden nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeug-Anhängern: 
(1) nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrende Kraftfahrzeuge ohne Rücksicht 
auf eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit; 
(2) Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit; 
(3) Stapler mit nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit; 
(4) selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter Höchst-
geschwindigkeit; 
(5) Kraftfahrzeug-Anhänger, die nicht zulassungspflichtig sind oder nur auf nicht öffentlichen 
Wegen und Plätzen verkehren. 
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6.6.2  Für die vorgenannten Fahrzeuge gilt: 
          Diese Fahrzeuge dürfen nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter 
          Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen  
          darf. 
          Der  Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von  
          einem unberechtigten  Fahrer gebraucht wird. 
          Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit  
          der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu  
          sorgen, dass das Fahrzeug nur von einem Fahrer benutzt wird, der die erforderliche Fahr- 
          erlaubnis hat. 

Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten verletzt, gilt Abschnitt B3 Ziffer 
2.3 (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten).  

6.7 Schäden im Ausland 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen im Ausland ein-
tretender Versicherungsfälle ausschließlich, wenn diese auf das Gebäude oder Grundstück 
im Inland zurückzuführen sind. Versichert sind hierbei auch Ansprüche gegen den Versiche-
rungsnehmer aus § 110 Sozialgesetzbuch VII. Die Leistungen des Versicherers erfolgen in 
Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion 
angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in 
dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut 
angewiesen ist. 

6.8 Vermögensschäden  
6.8.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen 

Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sachschäden entstanden sind.  
6.8.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Vermögensschäden  

(1) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von 
Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige 
Leistungen;  

(2) aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachterlicher 
Tätigkeit;  

(3) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene 
Unternehmen;  

(4) aus Vermittlungsgeschäften aller Art;  
(5) aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung;  
(6) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen 

wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung 
sowie aus Untreue oder Unterschlagung;  

(7) aus Rationalisierung und Automatisierung;  
(8) aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des 

Kartell- oder Wettbewerbsrechts;  
(9) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;  
(10) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegenwärtige 

Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer 
vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im Zusammenhang stehen;  

(11) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von 
Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster 
Pflichtverletzung;  

(12) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren und 
Wertsachen;  

(13) aus Schäden durch ständige Emissionen (z. B. Geräusche, Gerüche, 
Erschütterungen). 

6.8.3  Versichert ist � abweichend von Abschnitt A1 Ziffer 6.8.2 und Abschnitt A1 Ziffer 7.9 � die  
          gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Vermögensschäden aus der  
          Verletzung von Datenschutzgesetzen durch Verwendung personenbezogener Daten. 

(gilt als gestrichen gemäß Sondervereinbarung)
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          Versichert sind � abweichend von Abschnitt A1 Ziffer 7.3 � gesetzliche Haftpflichtansprüche         
          wegen Vermögensschäden von Versicherten (Versicherungsnehmer oder mitversicherte  
          Personen) untereinander. 
6.8.4  Die Entschädigungsleistung für Vermögensschäden des Versicherers ist bei jedem  
          Versicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. Die Entschädi- 
          gungsleistungen des Versicherers sind für alle Versicherungsfälle eines Versicherungs-   
          jahres auf das Zweifache der vereinbarten Versicherungssumme begrenzt.   
 
7. Allgemeine Ausschlüsse  

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt ist, sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen:  

7.1 Vorsätzlich herbeigeführte Schäden  
Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich 
herbeigeführt haben.  
Abschnitt A1 Ziff. 2.3 findet keine Anwendung.  

7.2 Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit von Erzeugnissen, Arbeiten und sonstigen 
Leistungen  
Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch 
verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit   
   Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder  
   Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.  
Abschnitt A1 Ziff. 2.3 findet keine Anwendung.  

7.3 Ansprüche der Versicherten untereinander  
Ausgeschlossen sind Ansprüche   
(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Abschnitt A1 Ziff. 7.4 benannten 

Personen gegen die mitversicherten Personen,  
(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrags,  
(3) zwischen mehreren mitversicherten Personen desselben Versicherungsvertrags.  
Diese Ausschlüsse erstrecken sich auch auf Ansprüche von Angehörigen der vorgenannten 
Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.  

7.4 Schadenfälle von Angehörigen des Versicherungsnehmers und von wirtschaftlich 
verbundenen Personen  
Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer  
(1)  aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben 

oder die zu den im Versicherungsvertrag mitversicherten Personen gehören;  
Als Angehörige gelten  
-  Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder 

vergleichbare Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten,  
-  Eltern und Kinder,  
-  Adoptiveltern und -kinder,  
-  Schwiegereltern und -kinder,  
-  Stiefeltern und -kinder,  
-  Großeltern und Enkel,  
-  Geschwister sowie  
-  Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein familienähnliches, auf längere 

Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind).  
(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versicherungsnehmer 

eine geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige oder betreute Person ist;  
(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer eine juristische 

Person des privaten oder öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist;  
(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern, wenn der Versiche-

rungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts ist;  

(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetragene 
Partnerschaftsgesellschaft ist;     
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(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern.  
Die Ausschlüsse unter (2) bis (6) gelten auch für Ansprüche von Angehörigen der dort 
genannten Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.    

7.5   Miete, Leasing, Pacht, Leihe, verbotene Eigenmacht, besonderer Verwahrungsvertrag 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden, wenn der Versicherungsnehmer oder ein Bevollmächtigter 
oder Beauftragter des Versicherungsnehmers diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, 
geliehen, durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen 
Verwahrungsvertrags sind.  

 7.6  Schäden an hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten und sonstigen Leistungen  
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer herge-
stellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der 
Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn die Schadenursache in einem mangelhaften 
Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder 
Vernichtung der Sache oder Leistung führt.  
Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag oder für Rechnung 
des Versicherungsnehmers die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten 
oder sonstigen Leistungen übernommen haben.  

7.7 Asbest  
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen 
oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.  

7.8 Gentechnik  
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf   
(1) gentechnische Arbeiten,  
(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),  
(3) Erzeugnisse, die   

-  Bestandteile aus GVO enthalten,  
-  aus GVO oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.  

7.9 Persönlichkeits- und Namensrechtsverletzungen  
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namensrechts-
verletzungen.  

7.10 Anfeindung, Schikane, Belästigung und sonstige Diskriminierung  
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, 
Ungleich-behandlung oder sonstigen Diskriminierungen.  

7.11 Übertragung von Krankheiten  
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen  
(1) Personenschäden, die aus der Übertragung einer Krankheit des Versicherungs-

nehmers resultieren,  
(2) Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von 

ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind.  
In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, 
dass er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat.  

7.12 Senkungen, Erdrutschungen, Überschwemmungen  
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Sachschäden und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden, welche entstehen durch   
(1) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen,   
(2) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer.  

7.13 Strahlen  
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zu-
sammenhang mit energiereichen ionisierenden Strahlen stehen (z.B. Strahlen von radio-
aktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen).  
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7.14 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger  
 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, eine mit-

versicherte Person oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den 
Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeug-Anhängers verursachen. 

 Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an einem Kraftfahrzeug oder Kraftfahr-
zeug-Anhänger ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen 
Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb 
gesetzt wird. 

7.15 Luft- und Raumfahrzeuge, Luftlandeplätze 
 Ausgeschlossen sind Ansprüche 
 a) wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, eine mitversicherte Person oder eine von 
 ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahr-

zeugs verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeugs 
in Anspruch genommen werden. 

 b) wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit diesen beförderten Sachen, der 
 Insassen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden sowie wegen sonstiger 
 Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge aus 
 - der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen 

oder Teilen von Luft- oder Raumfahrzeugen, soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luft- 
oder Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeugen bestimmt waren, 

 - Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an 
Luft- oder Raumfahrzeugen oder deren Teilen. 

 c) gegen den Versicherungsnehmer als Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer und 
 Nutznießer von Luftlandeplätzen. 
 Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an einem Luft- und Raumfahrzeug ist 

kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder 
Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.  

7.16 Wasserfahrzeuge  
 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, eine mit-

versicherte Person oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Ge-
brauch eines Wasserfahrzeugs verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines 
Wasserfahrzeugs in Anspruch genommen werden. 

 Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an einem Wasserfahrzeug ist kein 
Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer 
des Wasserfahrzeugs ist und wenn das Wasserfahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird. 

7.17 Schäden im Zusammenhang mit der Übertragung elektronischer Daten 
 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und 

der Bereitstellung elektronischer Daten, soweit es sich handelt um Schäden aus 
 a) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten, 
 b) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten, 
 c) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch, 
 d) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen. 
 
8. Veränderungen des versicherten Risikos (Erhöhungen und Erweiterungen)  
 Versichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers  
8.1 aus Erhöhungen oder Erweiterungen des versicherten Risikos.  
    Dies gilt nicht  

-  für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder 
Wasserfahrzeugen sowie  

-  für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen.  
8.2 aus Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer 

Rechtsvorschriften. In diesen Fällen ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungs-
verhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht 
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in 
welchem der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.  
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9. Neu hinzukommende Risiken (Vorsorgeversicherung)  
9.1 Im Umfang des bestehenden Vertrags ist die gesetzliche Haftpflicht des 

Versicherungsnehmers aus Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrags neu 
entstehen, sofort versichert.  
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des Versicherers jedes neue 
Risiko innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Beitrags-
rechnung erfolgen. Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der 
Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.  
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so hat der Versiche-
rungsnehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und 
zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.  
Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemessenen Beitrag zu 
verlangen. Kommt eine Einigung über die Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist von einem 
Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für das 
neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.  

9.2  Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung bis zur Einigung im Sinne 
von Abschnitt A1 Ziff. 9.1 bis zu den vereinbarten Versicherungssummen begrenzt.  

9.3  Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für  
(1) Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder 

Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder 
Versicherungspflicht unterliegen;  

(2) Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;  
(3) Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen;  
(4) Risiken, die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von 

kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern sind;  
(5) Risiken aus betrieblicher, beruflicher, dienstlicher und amtlicher Tätigkeit.  
 

10. Fortsetzung der privaten Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung nach dem 
Tod des Versicherungsnehmers  
Nach dem Tod des Versicherungsnehmers besteht der bedingungsgemäße Versiche-
rungsschutz bis zum nächsten Beitragsfälligkeitstermin fort. Das gilt  
-  für den mitversicherten Ehegatten und eingetragenen Lebenspartner des 

Versicherungsnehmers und/oder  
-  unverheiratete und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebende Kinder des 

Versicherungsnehmers.  
Wird die nächste Beitragsrechnung durch den überlebenden Ehegatten oder eingetragenen 
Lebenspartner beglichen, so wird dieser Versicherungsnehmer.  

 
Abschnitt A2   
  
Besondere Umweltrisiken  
  
Der Versicherungsschutz für Gewässerschäden � abweichend von Abschnitt A1 Ziff. 6.4 und 6.5 � 
und für Schäden nach dem Umweltschadensgesetz (USchadG) besteht im Umfang von Abschnitt 
A1 und den folgenden Bedingungen.  
Zur gesetzlichen Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Schäden 
durch Umwelteinwirkungen (Allgemeines Umweltrisiko) siehe Abschnitt A1 Ziff. 6.4. und 6.5. 
  
1.  Gewässerschäden  
1.1 Umfang des Versicherungsschutzes   

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für unmittelbare oder 
mittelbare Folgen einer nachteiligen Veränderung der Wasserbeschaffenheit eines Gewäs-
sers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden).  
Hierbei werden Vermögensschäden wie Sachschäden behandelt.  
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Sofern diese Gewässerschäden aus der Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen aus 
Anlagen, deren Betreiber der Versicherungsnehmer ist, resultieren, besteht 
Versicherungsschutz ausschließlich für Anlagen bis 50 l/kg Inhalt (Kleingebinde) soweit das 
Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen Behälter 1.000 l/kg nicht übersteigt.  
Wenn mit den Anlagen die o. g. Beschränkungen überschritten werden, entfällt dieser 
Versicherungsschutz. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung 
(Abschnitt A1 Ziff. 9).   

1.2 Rettungskosten  
Der Versicherer übernimmt  
-  Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall zur 

Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten), 
sowie  

-  außergerichtliche Gutachterkosten.  
Dies gilt nur insoweit, als diese Rettungs- und Gutachterkosten zusammen mit der 
Entschädigungsleistung die Versicherungssumme für Sachschäden nicht übersteigen.  
Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche Gutachter-
kosten werden auch insoweit von ihm übernommen, als sie zusammen mit der Entschä-
digung die Versicherungssumme für Sachschäden übersteigen. Eine Billigung des Versiche-
rers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minde-
rung des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers.  

1.3 Ausschlüsse  
(1) Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden durch 

vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnung-
en, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfü-
gungen herbeigeführt haben.   
Abschnitt A1 Ziff. 2.3 findet keine Anwendung.  

(2) Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich  
   auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, 

Generalstreik, illegalem Streik oder  
   unmittelbar auf hoheitlichen Verfügungen oder Maßnahmen  
beruhen.  
Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte 
ausgewirkt haben.  

 
2. Sanierung von Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG)  

Ein Umweltschaden im Sinne des Umweltschadensgesetzes (USchadG) ist eine  
(1) Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen,  
(2) Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser,  
(3) Schädigung des Bodens.  

2.1   Versichert sind � abweichend von Abschnitt A1 Ziff. 3.1 - den Versicherungsnehmer betref-
fende öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden 
gemäß USchadG, soweit während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrags  
   die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig und bestimmungswidrig in 

die Umwelt gelangt sind oder  
   die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und bestimmungswidrig erfolgt ist.  
Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung besteht Versicherungsschutz für 
Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang von oder mit Erzeug-
nissen Dritter ausschließlich dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, 
Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht 
kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeug-
nisse nach dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte erkannt werden können 
(Entwicklungsrisiko).  
Versichert sind darüber hinaus den Versicherungsnehmer betreffende Pflichten oder Ansprü-
che wegen Umweltschäden an eigenen, gemieteten, geleasten, gepachteten oder gelieh-
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enen Grundstücken, soweit diese Grundstücke vom Versicherungsschutz dieses Vertrags 
erfasst sind.  

2.2  Ausland  
Versichert sind im Umfang von Abschnitt A1 Ziff. 6.7 die im Geltungsbereich der EU-Umwelt-
haftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretenden Versicherungsfälle.  
Versichert sind insoweit auch die den Versicherungsnehmer betreffende Pflichten oder 
Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern 
diese Pflichten oder Ansprüche den Umfang der o. g. EU-Richtlinie nicht überschreiten.   

2.3  Ausschlüsse   
(1) Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden da-

durch verursacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den 
Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die 
dem Umweltschutz dienen, abweichen.   

 Abschnitt 1 Ziff. 2.3 findet keine Anwendung.  
(2) Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden   
(a) die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die 

Umwelt entstehen.   
(b) für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag (z. B. 

Gewässerschadenhaftpflichtversicherung) Versicherungsschutz hat oder hätte 
erlangen können.  

2.4     Die Versicherungssumme ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten Versich- 
          erungssummen begrenzt. Die Entschädigungsleistungen des Versicherers sind für alle  
          Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das Zweifache der vereinbarten Versich- 
          erungssumme begrenzt.   
 
Abschnitt A3  
 
Deckungserweiterungen für Ihren Vertrag NV HuG Premium 2.0 
 
1.       Verkehrssicherungspflichten 

Als Ergänzung zu Abschnitt A1 Ziff. 6.1 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
a) aus Besitz und Verwendung von Turn- und Spielplätzen mit den dazugehörenden Geräten 
b) aus dem Besitz und der Verwendung von Aufzügen, Sammelheizungen und 
Fernsprechern, 
sowie hauseigenen Schwimm- und Schwitzbädern, 
c) als Betreiber einer Photovoltaik- bzw. Solaranlage. Der Versicherungsschutz bezieht sich 
auf die Verkehrssicherungspflicht sowie die Einspeisung von Elektrizität bis 15 kWp in das 
Netz eines Stromversorgungsunternehmens � auch wenn dafür eine Gewerbeanmeldung 
erforderlich ist. 
 

2.       Allmählichkeitsschäden 
Eingeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, die durch allmähliche  

         Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit und von Niederschlägen  
         (Rauch, Ruß, Staub und dgl.) entstehen. 

 
3.       Forderungsausfallrisiko  
3.1  Gegenstand der Forderungsausfalldeckung   
3.1.1 Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versicherungsnehmer oder eine gemäß 

Abschnitt A1 Ziff. 2 mitversicherte Person während der Wirksamkeit der Versicherung von 
einem Dritten geschädigt wird (Versicherungsfall) unter folgenden Voraussetzungen:  
-  Der wegen dieses Schadenereignisses in Anspruch genommene Dritte kann seiner 

Schadensersatzverpflichtung ganz oder teilweise nicht nachkommen, weil die Zahlungs- 
oder Leistungsunfähigkeit des schadensersatzpflichtigen Dritten festgestellt worden ist 
und  
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-  die Durchsetzung der Forderung gegen den Dritten ist gescheitert.  
Ein Schadenereignis ist ein Ereignis, das einen Personen-, Sach- oder daraus resultierenden 
Vermögensschaden zur Folge hat und für den der Dritte aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbe-
stimmungen privatrechtlichen Inhalts zum Schadensersatz verpflichtet ist (schädigender 
Dritter).  

3.1.2 Der Versicherer ist in dem Umfang leistungspflichtig, in dem der schadensersatzpflichtige 
Dritte  
Versicherungsschutz im Rahmen und Umfang der in Abschnitt A geregelten privaten Haus- 
und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung des Versicherungsnehmers hätte. Daher finden im 
Rahmen der Forderungsausfalldeckung für die Person des Schädigers auch die Risiko-
beschreibungen und Ausschlüsse Anwendung, die für den Versicherungsnehmer gelten. So 
besteht insbesondere kein Versicherungsschutz, wenn der Schädiger den Schaden im 
Rahmen seiner beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit verursacht hat.  
Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für Schadenersatzansprüche, bei denen ein 
vorsätzliches Handeln des Schädigers (des Dritten) zugrunde liegt und für Schadenersatzan-
sprüche, die aus der Eigenschaft des Schädigers (Dritten) als Tierhalter oder -hüter entstan-
den sind. 

3.2.    Leistungsvoraussetzungen 
Der Versicherer ist gegenüber dem Versicherungsnehmer oder einer gemäß Abschnitt A1 
Ziff. 2 mitversicherten Person leistungspflichtig, wenn  

3.2.1  die Forderung durch ein rechtskräftiges Urteil oder einen vollstreckbaren Vergleich vor einem 
ordentlichen Gericht in der Bundesrepublik Deutschland oder einem anderen Mitgliedsstaat 
der Europäischen Union, der Schweiz, Norwegens, Island und Liechtenstein festgestellt 
worden ist. Anerkenntnis-, Versäumnisurteile und gerichtliche Vergleiche sowie vergleich-
bare Titel der vorgenannten Länder binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch 
ohne einen dieser Titel bestanden hätte  

3.2.2 der schädigende Dritte zahlungs- oder leistungsunfähig ist. Dies ist der Fall, wenn der 
Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person nachweist, dass  
   eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befriedigung geführt hat,  
   eine Zwangsvollstreckung aussichtslos erscheint, da der schadensersatzpflichtige Dritte in 

den letzten drei Jahren die eidesstattliche Versicherung über seine Vermögensverhält-
nisse abgegeben hat oder  

  ein gegen den schadensersatzpflichtigen Dritten durchgeführtes Insolvenzverfahren nicht 
zur vollen Befriedigung geführt hat oder ein solches Verfahren mangels Masse abgelehnt 
wurde, und  

3.2.3 an den Versicherer die Ansprüche gegen den schadensersatzpflichtigen Dritten in Höhe der 
Versicherungsleistung abgetreten werden und die vollstreckbare Ausfertigung des Urteils 
oder Ver-gleichs ausgehändigt wird. Der Versicherungsnehmer hat an der Umschreibung 
des Titels auf den Versicherer mitzuwirken.  

3.3.  Umfang der Forderungsausfalldeckung  
3.3.1 Versicherungsschutz besteht bis zur Höhe der titulierten Forderung.   
3.3.2 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die im 

Versicherungsschein und seinen Nachträgen vereinbarten Versicherungssummen begrenzt.  
Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungs-
pflichtige Personen erstreckt.  

3.3.3 Die Versicherungssumme und die Jahreshöchstersatzleistung bestehen im Rahmen der im 
Versicherungsschein und seinen Nachträgen vereinbarten Versicherungssumme.  

3.3.4 Für Schäden bis zur Höhe von EUR 1.000 besteht kein Versicherungsschutz. 
3.3.5 Dem schadensersatzpflichtigen Dritten stehen keine Rechte aus diesem Vertrag zu.  
3.4.  Räumlicher Geltungsbereich  

Versicherungsschutz besteht � abweichend von Abschnitt A1 Ziff. 6.7 � für Schaden-
ereignisse, die in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, der Schweiz, Norwegens, 
Island oder Liechtenstein eintreten.  

3.5. Besondere Ausschlüsse für das Forderungsausfallrisiko  
3.5.1 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an  
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 (1) Sachen, die ganz oder teilweise einem Betrieb, Gewerbe, Beruf, Dienst oder Amt des 
Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten Person zuzurechnen sind.  

3.5.2 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für   
(1) Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechtsverfolgung;  
(2) Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder vertraglichen Forderungsübergangs;  
(3) Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass berechtigte Einwendungen oder 

begründete Rechtsmittel nicht oder nicht rechtzeitig vorgebracht oder eingelegt 
wurden;  

(4) Ansprüche aus Schäden, zu deren Ersatz  
-  ein anderer Versicherer Leistungen zu erbringen hat (z.B. der Schadensversicherer 

des Versicherungsnehmers) oder  
- ein Sozialversicherungsträger oder Sozialleistungsträger Leistungen zu erbringen 

hat, auch nicht, soweit es sich um Rückgriffs-, Beteiligungsansprüche oder ähnliche 
von Dritten handelt.  

 
4.       Versehensklausel 
 In Erweiterung zu Abschnitt B3 bleibt der Versicherungsschutz bei versehentlicher Obliegen-

heitsverletzung in vollem Umfang bestehen, wenn die Erfüllung der Obliegenheit bei Erkennen 
unverzüglich nachgeholt wurde. 

 
5.   Abweichungen gegenüber den GDV-Musterbedingungen 
 Der Versicherer garantiert, dass die dieser privaten Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht-

versicherung zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die private 
Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung (AVB) ausschließlich zum Vorteil der Versi-
cherungsnehmer von den durch den Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) emp-
fohlenen aktuellsten Bedingungen abweichen. Ferner garantieren wir die Einhaltung der Min-
deststandards des Arbeitskreises Beratungsprozesse. 

 
Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A 
  
1. Abtretungsverbot  

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne Zustimmung des 
Versicherers weder abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschä-
digten Dritten ist zulässig.  

 
2. Veränderungen des versicherten Risikos und Auswirkung auf den Beitrag  
 (Beitragsregulierung)  
2.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Änderungen 

des versicherten Risikos gegenüber den früheren Angaben eingetreten sind. Diese 
Aufforderung kann auch durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die 
Angaben sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf 
Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des 
Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe 
des festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungs-
nehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft.  

2.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger Feststellungen 
wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim 
Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim 
Versicherer. Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschritten 
werden. Alle entsprechend Ziff. 3.1 nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöh-
ungen und Ermäßigungen des Mindestbeitrags werden berücksichtigt.  

2.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der Versicherer für den 
Zeitraum, für den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen 
Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Beitrags verlangen. Werden die Angaben nachträg-
lich gemacht, findet eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zu viel 
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gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten 
nach Zugang der Mitteilung des erhöhten Beitrags erfolgten.  

2.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen mit Beitrags-
vorauszahlung für mehrere Jahre.  

 
3. Beitragsangleichung und Kündigungsrecht nach Beitragsangleichung  
3.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung. Soweit die Beiträge nach 

Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme berechnet werden, findet keine Beitragsangleichung statt. 
Mindestbeiträge unterliegen unabhängig von der Art der Beitragsberechnung der Beitrags-
angleichung.  

3.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen 
Beiträge, um welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der 
Schadenzahlungen aller zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen 
Versicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermit-
telten Prozentsatz rundet er auf die nächst niedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab.   
Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell durch den einzelnen Schadenfall 
veranlassten Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungsleistungen.  
Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe der in diesem Jahr 
geleisteten Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu ange-
meldeten Schadenfälle.  

3.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Verminderung verpflich-
tet, den Folgejahresbeitrag um den sich aus Ziff. 3.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern 
(Beitragsangleichung). Der veränderte Folgejahresbeitrag wird dem Versicherungsnehmer 
mit der nächsten Beitragsrechnung bekannt gegeben.   
Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in jedem der letzten fünf 
Kalenderjahre um einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder 
jeweils für diese Jahre nach Ziff. 3.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer den Folgejahres-
beitrag nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner Schaden-
zahlungen nach seinen unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat. 
Diese Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz 
ergeben würde.  

3.4 Liegt die Veränderung nach Ziff. 3.2 oder Ziff. 3.3 unter 5 Prozent entfällt eine Beitrags-
angleichung. Diese Veränderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen.  

3.5 Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß Ziff. 3.3, ohne dass sich 
der Umfang des Versicherungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den 
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers 
mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitrags-
erhöhung wirksam werden sollte.   
Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht 
hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor 
dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen.  
Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht.  

 
4. Schiedsgerichtsvereinbarungen (gilt nicht für private Haftpflichtrisiken) 

Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren vor Eintritt eines Versicherungsfalls beein-
trächtigt den Versicherungsschutz nicht, wenn das Schiedsgericht folgenden Mindestanforde-
rungen entspricht: 
- Das Schiedsgericht besteht aus mindestens drei Schiedsrichtern. Der Vorsitzende muss 
Jurist sein und soll die Befähigung zum Richteramt haben. Haben die Parteien ihren Firmen-
sitz in verschiedenen Ländern, darf er keinem Land der Parteien angehören. 
- Das Schiedsgericht entscheidet nach materiellem Recht und nicht lediglich nach billigem 
Ermessen (ausgenommen im Falle eines Vergleichs, sofern dem Versicherer die Mitwirkung 
am Verfahren ermöglicht wurde). Das anzuwendende materielle Recht muss bei 
Abschluss der Schiedsgerichtsvereinbarung festgelegt sein. 
- Der Schiedsspruch wird schriftlich niedergelegt und begründet. In seiner Begründung 
sind die die Entscheidung tragenden Rechtsnormen anzugeben. 
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Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer die Einleitung von Schiedsge-
richtsverfahren unverzüglich anzuzeigen und dem Versicherer die Mitwirkung am Schiedsge-
richtsverfahren entsprechend der Mitwirkung des Versicherers an Verfahren des ordentlichen 
Rechtsweges zu ermöglichen. Hinsichtlich der Auswahl des vom Versicherungsnehmer zu be-
nennenden Schiedsrichters ist dem Versicherer eine entscheidende Mitwirkung einzuräumen. 

 
Teil B � Allgemeiner Teil 
 
Abschnitt B1    
 
Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung   
 
1. Beginn des Versicherungsschutzes  

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. 
Dies gilt vorbehaltlich der Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzah-
lung des Erst- oder Einmalbeitrags.  
 

2. Beitragszahlung, Versicherungsperiode 
2.1 Beitragszahlung  

Je nach Vereinbarung werden die Beiträge im Voraus gezahlt, entweder durch laufende Zah-
lungen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich oder als Einmalbeitrag.  

2.2 Versicherungsperiode  
Die Versicherungsperiode beträgt ein Jahr. Das gilt auch, wenn die vereinbarte Vertrags-
dauer länger als ein Jahr ist. Ist die vereinbarte Vertragsdauer kürzer als ein Jahr, so ent-
spricht die Versicherungsperiode der Vertragsdauer.  

 
3 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags,  
 Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung  
3.1 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags 

Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und 
im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. Dies gilt unab- 
hängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts.  
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der erste 
oder einmalige Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.  
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Absatz 1 oder 2 bestimmten 
Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung veranlasst ist.  
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder getroffenen 
Vereinbarungen ab, ist der erste oder einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach Zu-
gang des Versicherungsscheins zu zahlen.  

3.2 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug  
Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig nach Ziff. 3.1 gezahlt, so kann der 
Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Versicherungsnehmer die Zahlung nicht 
veranlasst hat. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten hat.  

3.3 Leistungsfreiheit des Versicherers  
Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig nach 
Ziff. 3.1 zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung des Beitrags eingetretenen Versi-
cherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet. Voraussetzung ist, dass er den Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) oder durch 
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung 
des Beitrags aufmerksam gemacht hat.  
Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung zu vertre-
ten hat.  
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4. Folgebeitrag  
4.1 Fälligkeit 
 Ein Folgebeitrag wird entsprechend der vereinbarten Zahlungsweise jeweils zu Monats-, 

Viertel-jahres-, Halbjahres- oder Jahresbeginn oder zu einem anderen vereinbarten Zeit-
punkt fällig.  

 Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur Fälligkeit veranlasst wird.  
4.2 Verzug und Schadensersatz 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mah-
nung in Verzug. Dies gilt nur, wenn er die verspätete Zahlung zu vertreten hat.  
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrags in Verzug, ist der Versi-
cherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.  

4.3 Mahnung  
 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer den Versicherungsneh-

mer auf dessen Kosten in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zur Zahlung auffordern 
und eine Zahlungsfrist bestimmen (Mahnung). Die Zahlungsfrist muss mindestens zwei Wo-
chen ab Zugang der Zahlungsaufforderung betragen. 
Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge 
des Beitrags sowie der Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und auf die Rechtsfolgen 
(Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht) hinweist.  

4.4 Leistungsfreiheit nach Mahnung  
Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist 
der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalls mit der Zahlung des Beitrags 
oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei.  

4.5 Kündigung nach Mahnung 
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug, kann der 
Versicherer nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Ein-
haltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen. 
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist verbunden werden. Mit Fristab-
lauf wird die Kündigung wirksam, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit 
der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrück-
lich hinzuweisen.  

4.6 Zahlung des Beitrags nach Kündigung  
Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats nach der Kündi-
gung veranlasst wird. Wenn die Kündigung mit der Zahlungsfrist verbunden worden ist, wird 
sie unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats nach Fristablauf veranlasst wird.   
Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach Ziff. 4.4 bleibt bis zur Zahlung bestehen.   
 

5. Lastschriftverfahren  
5.1 Pflichten des Versicherungsnehmers  

Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der Versiche-
rungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrags für eine ausreichende Deckung des 
Kontos zu sorgen. 
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer 
nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich 
nach einer in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) abgegebenen Zahlungsaufforderung 
des Versicherers erfolgt.  

5.2 Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug  
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder mehrere Beiträge, trotz wie-
derholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer be-
rechtigt, das SEPA Lastschriftmandat in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu kün-
digen.  

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer 
verpflichtet ist, den ausstehenden Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln.  
Von Kreditinstituten erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug 
können dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.  
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6. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung   
6.1 Allgemeiner Grundsatz  

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht dem Versicherer nur derjenige Teil des Bei-
trags zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.  

6.2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versicher-
ten Interesse  

6.2.1 Widerruft der Versicherungsnehmer seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen, hat  
der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang der Widerrufserklärung entfallenden Teil 
der Beiträge zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Widerrufsbelehrung 
auf das Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hinge-
wiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor 
Ende der Widerrufsfrist beginnt. 
Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich den für 
das erste Versicherungsjahr gezahlten Beitrag zu erstatten. Dies gilt nicht, wenn der Versi-
cherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.  

6.2.2 Tritt der Versicherer wegen Verletzung einer vorvertraglichen Anzeigepflicht vom Versiche-
rungsvertrag zurück, so steht ihm der Beitrag bis zum Zugang der Rücktrittserklärung zu.  
Wird der Versicherungsvertrag durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil der einmalige 
oder der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine an-
gemessene Geschäftsgebühr zu.  

6.2.3 Wird der Versicherungsvertrag durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täu-
schung beendet, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Zugang der Anfechtungser-
klärung zu.     

6.2.4 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung vollständig und dauerhaft  
         weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu, den er hätte beanspruchen können, wenn die  
         Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom  
         Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.  
6.2.5 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrags verpflichtet, wenn das versi-

cherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei ei-
ner Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse 
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsge-
bühr verlangen. Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Ab-
sicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der 
Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu 
dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.  

 
Abschnitt B2 
 
Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung  
  
1.  Dauer und Ende des Vertrags  
1.1 Vertragsdauer  

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.  
1.2 Stillschweigende Verlängerung  

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils 
ein Jahr. Er verlängert sich nicht, wenn einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate 
vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragslaufzeit eine Kündigung zugegangen ist.  

1.3 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr  
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag zum vereinbarten 
Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf.  

1.4 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen  
Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Versicherungsnehmer den Ver-
trag zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen. Die Kündi-
gung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres 
zugegangen sein.  

1.5 Wegfall des versicherten Interesses 
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Fällt ein versichertes Interesse nach dem Beginn der Versicherung vollständig und dauerhaft 
weg, endet der Vertrag bezüglich dieses Interesses zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versiche-
rer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt.  
 

2. Kündigung nach Versicherungsfall  
2.1 Kündigungsrecht  
  Der Versicherungsvertrag kann gekündigt werden, wenn 

a) vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung oder eine Zahlung von Sanierungskosten 
von Umweltschäden geleistet wurde oder 

b) der Versicherer den Anspruch des Versicherungsnehmers auf Freistellung zu Unrecht 
abgelehnt hat, oder 

c) dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen versicherten Anspruch gerichtlich zu-
gestellt wird.   

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) spä-
testens einen Monat nach der Zahlung oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.  

2.2  Kündigung durch Versicherungsnehmer  
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung mit ihrem Zugang beim Versicherer 
wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem 
späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirk-
sam wird.  

2.3 Kündigung durch Versicherer  
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungs-
nehmer wirksam.  

 
3. Veräußerung und deren Rechtsfolgen  
3.1 Übergang der Versicherung   

Wird ein Unternehmen veräußert, tritt der Erwerber an Stelle des Versicherungsnehmers in 
die während der Dauer seines Eigentums sich aus dem Versicherungsvertrag ergebenden 
Rechte und Pflichten ein.  
Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, eines Pachtvertrags  
oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird.      

3.2 Kündigung  
 Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber gegenüber den Versicherungsvertrag unter Ein-

haltung einer Frist von einem Monat in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu kündi-
gen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis 
des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt wird.  

 Der Erwerber ist berechtigt, den Versicherungsvertrag mit sofortiger Wirkung oder bis zum 
Schluss der laufenden Versicherungsperiode in Textform zu kündigen. Das Kündigungsrecht 
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des 
Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung der Kennt-
nis, ausgeübt wird.  

3.3 Beitrag  
 Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag als Gesamtschuldner, wenn der 

Übergang auf den Erwerber während einer laufenden Versicherungsperiode erfolgt. Wenn 
der Versicherungsvertrag gekündigt wird, haftet der Veräußerer allein für die Zahlung des 
Beitrags.  

3.4 Anzeigepflichten  
Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglich in Text-
form (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) anzuzeigen.  
Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versicherungsschutz, 
wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die 
Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen. Der Versicherer muss hierzu nachweisen, 
dass er den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen 
hätte. Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem 
Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. Der Versicherer 
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bleibt ebenfalls zur Leistung verpflichtet, wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalls 
die Frist für seine Kündigung abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.  

 
Abschnitt B3 

Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere Obliegenheiten  
  
1. Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum Vertrags-

schluss   
1.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände  

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle 
ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform (z. B. 
E-Mail, Telefax oder Brief) gefragt hat und die für den Entschluss des Versicherers erheblich 
sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Diese Anzeigepflicht gilt auch 
dann, wenn der Versicherer dem Versicherungsnehmer nach seiner Vertragserklärung, aber 
vor der Vertragsannahme Fragen im Sinn von Satz 1 in Textform stellt. 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind bei 
der Anwendung von Absatz 1 und Ziff. 1.2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters 
als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der 
Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versiche-
rungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.  

1.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht  
1.2.1 Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes  
 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Ziff. 1.1 Absatz 1, kann der Ver-

sicherer vom Vertrag zurücktreten. Im Fall des Rücktritts besteht auch für die Vergangenheit 
kein Versicherungsschutz.  
Der Versicherer hat jedoch kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass er die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
gemacht hat.  
 Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht 
besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen 
geschlossen hätte.  
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf er den Versicherungs-
schutz nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig 
oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber 
kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig ver-
letzt hat.       

1.2.2 Kündigung  
 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Ziff. 1.1 Absatz 1 leicht fahrläs-

sig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag kündigen.  
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen 
oder anderen Bedingungen geschlossen hätte.  

1.2.3 Vertragsänderung 
 Hat der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Ziff. 1.1 Absatz 1 nicht vorsätzlich 

verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den 
Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die anderen Bedingungen 
auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versiche-
rungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab der 
laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.  

 Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 Prozent oder schließt 
der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des 
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Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung hat der Versicherer 
den Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.  

1.3 Frist und Form für die Ausübung der Rechte des Versicherers  
Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung muss der Versicherer 
innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Dabei hat er die Umstände anzugeben, 
auf die er seine Erklärung stützt. Zur Begründung kann er nachträglich weitere Umstände in-
nerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Um-
stände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen.     

1.4 Hinweispflicht des Versicherers 
Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung stehen dem Versicherer 
nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. E-
Mail, Telefax oder Brief) auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.  

1.5 Ausschluss von Rechten des Versicherers  
Der Versicherer kann sich auf seine Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertrags-
änderung nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtig-
keit der Anzeige  
kannte.  

1.6 Anfechtung 
 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt 

bestehen.  
1.7 Erlöschen der Rechte des Versicherers  

Die Rechte des Versicherers zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlö-
schen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Diese Rechte erlöschen nicht für 
Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, 
wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglis-
tig verletzt hat.  

 
2.  Obliegenheiten des Versicherungsnehmers  
2.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls  

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen des Ver-
sicherers innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung 
unter Abwägung der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem 
Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.  

2.1.1 Rechtsfolgen 
Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er 
vor Eintritt des Versicherungsfalls gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der 
Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, 
den Vertrag fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
verletzt hat.  

2.2 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls  
Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls folgende Oblie-
genheiten zu erfüllen:   

2.2.1 Er hat nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen. Dabei 
hat der Versicherungsnehmer Weisungen des Versicherers, soweit für ihn zumutbar, zu be-
folgen sowie Weisungen � ggf. auch mündlich oder telefonisch � einzuholen, wenn die Um-
stände dies gestatten. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer 
unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen 
zu handeln.  
(1) Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer innerhalb einer Woche anzuzeigen, auch 

wenn noch keine Schadensersatzansprüche erhoben worden sind. Das Gleiche gilt, 
wenn gegen den Versicherungsnehmer Haftpflichtansprüche geltend gemacht werden.  
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(2) Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstat-
ten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Um-
stände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig 
sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden.  

(3) Wird gegen den Versicherungsnehmer ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder 
gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich der 
Streit verkündet, hat er dies unverzüglich anzuzeigen.  

(4) Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden auf Scha-
densersatz muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst er-
forderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.  

(5) Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend ge-
macht, hat er die Führung des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. Der Versi-
cherer beauftragt im Namen des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Ver-
sicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Aus-
künfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.  

2.3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung  
2.3.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Ziff. 2.1 oder Ziff. 2.2 vorsätzlich, 

so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verlet-
zung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kür-
zen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.  

2.3.2 Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehende Aus-
kunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise 
leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. 
B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.  

2.3.3 Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat. Dies gilt auch, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Ver-
sicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
die Obliegenheit arglistig verletzt hat.  

 
Abschnitt B4 

Weitere Regelungen  
 
1. Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung   
1.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versicherungsverträgen 

versichert ist.  
1.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der Versicherungsneh-

mer dies wusste, kann er die Aufhebung des später geschlossenen Vertrags verlangen.  
1.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht innerhalb eines 

Monats geltend macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die 
Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, 
dem Versicherer zugeht.  
 

2.    Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenänderung   
2.1 Form, zuständige Stelle 
 Die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die den Versicherungsvertrag 

betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, sind in Textform (z. B. E-
Mail, Telefax oder Brief) abzugeben. Dies gilt nicht, soweit gesetzlich Schriftform oder in die-
sem Vertrag etwas anderes bestimmt ist. Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptver-
waltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als 
zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zu-
gang von Erklärungen und Anzeigen bleiben bestehen.  
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2.2 Nichtanzeige einer Anschriften- oder Namensänderung  
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitge-
teilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben 
ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefs an die letzte dem Versicherer bekannte An-
schrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefs als zugegangen. Dies gilt 
entsprechend für den Fall einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung des 
Versicherungsnehmers.      

2.3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung  
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift seines Gewerbebetriebs 
abgeschlossen, findet bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung Ziff. 2.2 entspre-
chend Anwendung.  

 
3. Vollmacht des Versicherungsvertreters  
3.1 Erklärungen des Versicherungsnehmers  

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsnehmer abgegebene 
Erklärungen entgegenzunehmen betreffend 
(1)  den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrags;  
(2)  ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendigung; 
(3)  Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrags und während des Ver-

sicherungsverhältnisses.  
3.2 Erklärungen des Versicherers  

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausgefertigte Versiche-
rungsscheine oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.   

3.3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter  
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen anzunehmen, die der Versi-
cherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versi-
cherungsvertrags an ihn leistet. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versiche-
rungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vornahme 
der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte.  

 
4. Verjährung 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Verjährung be-
ginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger 
von den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis er-
langt. Die grob fahrlässige Unkenntnis steht der Kenntnis gleich. 
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, 
zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Text-
form (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim An-
spruchsteller nicht mit.  
Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs.  

 
5. Örtlich zuständiges Gericht   
5.1 Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler   

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer oder den Versicherungs-
vermittler bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder 
seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.  
Ferner ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der 
Klageerhebung seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung oder seinen Wohnsitz oder, in Er-
mangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.  
Verlegt jedoch der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen Sitz, den Sitz seiner 
Niederlassung, seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt ins Ausland, sind die Gerichte des Staates zuständig, in dem der Versicherer sei-
nen Sitz hat.  
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5.2 Klagen gegen den Versicherungsnehmer   
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer bestimmt sich 
die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz, dem Sitz der Niederlassung oder dem Wohn-
sitz des Versicherungsnehmers; fehlt ein solcher, nach seinem gewöhnlichen Aufenthalt.  
Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht be-
kannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versi-
cherungsvertrag zuständigen Niederlassung.  
 

6. Anzuwendendes Recht   
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.  
 

7. Embargobestimmung      
Es besteht � unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen � Versicherungsschutz nur, 
soweit und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, 
Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundes-
republik Deutschland entgegenstehen. Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanz-
sanktionen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika im Hinblick auf 
den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäische oder deutsche Rechtsvorschriften 
entgegenstehen. 
 

 


